
Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD 
Confederation suisse 
Confederazione Svizzera Dienst Überwachung Post- und Fernmeldeverkehr 
Confederaziun svizra ÜPF 

Formular 10.0 
Verlängerung oder Aufhebung Tel-Nr. 058 463 00 42 

Eichenweg 3, 3003 Bern 

Fax-Nr: 058 463 36.43 
‚Aufträge per E-Mail an: iss-orders@isc-ejpd.admin.ch 

Referenznummer / Verfahrensnr. 

AKTION (CASE) 

Subcase 

Verlängerung/Aufhebung vom 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Angeordnete | Überwachtes Adressierungse- 

Massnahme | lement 

Überwachungstyp Überwachung auswählen oder eintragen (Auswahl ist nicht abschli 

Mitwirkungspflichtige MWP wählen oder eintragen (Auswahl ist nicht abschliessend) 

Aufhebung | Die Überwachungsmassnahme ist per sofort aufzuheben [I] 

Die Überwachungsmassnahme ist aufzuheben per: 

Verlängerung | Die Überwachungsmassnahme ist bis zum nachfolgenden Datum zu verlängern: 

‚Anordnende 
Behörde 

Ort, Datum Vorname, Name 

Unterschrift 

  

    
Für diese Dienstleistung fallen Gebühren gemäss der Verordnung über die Gebühren und Entschädigungen für die 
Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs an (GebV-ÜPF; SR 780.115.1) 
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